
Maßnahmenblatt  

CEF- Entwicklungsmaßnahmen im Ackerland, Flurstücke 9 (Flur 21) & 11 (Flur 13) & 15 
(Flur 17), Gemarkung Horhausen:  
Anlage von Ackerstreifen oder Parzellen durch Selbstbegrünung – Ackerbrache. 
Die Breite sollte in der Regel mindestens 6 m und höchstens 25 m betragen. Idealerweise 
beträgt die Breite > 10 m.  
 
Zu beachten ist auch die jahreszeitliche Wirksamkeit (z. B. Stoppeln nur im 
Winterhalbjahr bei Anwesenheit von Feldlerchen wirksam bzw. sinnvoll). Bei Ansaaten 
Verwendung von autochthonem Saatgut. 
 
Die Ackerbrache kann wie folgt umgesetzt werden: 
Die Kurzzeitbrache soll dem Bedarf an dauerhaft offenen bis schwach/lückig 
bewachsenen Flächen gerecht werden und erfordert ein Flächenmanagement mit 
regelmäßiger Bodenbearbeitung. Es sollte wie folgt ausgestaltet werden: 

• Schwarzbrache mit jährlicher Bodenbearbeitung. Art der Bodenbearbeitung in 
Abhängigkeit von Bodenart und eventuellem Problempflanzenbewuchs (schwere 
Böden/Problempflanzen = Pflügen; leichte Böden/keine Problempflanzen = 
Grubbern, Eggen). 

• Die Bodenbearbeitung kann entweder im Spätsommer/Herbst (ab August) 
erfolgen, so dass für die Überwinterung noch mindestens 30 % Deckung an 
Ackerwildkräutern auf-läuft oder im Frühjahr bis spätestens zum 31.03. 

• Zur Bekämpfung von Disteln kann, soweit naturschutzfachlich vertretbar, Mitte 
Juli eine Hochmahd erfolgen. Die Schnitt- oder Mulchhöhe sollte bei mind. 40 cm 
liegen. 

 
In der naturschutzfachlich eher unkritischen Phase (20.09. bis 31.03.) kann (bei starkem 
Unkrautdruck auf Nachbarflächen) auch eine wiederholte flache Bodenbearbeitung 
zugelassen werden. Dies kann bei flächigen Anlagen vor allem in den Randbereichen zu 
Nachbarkulturen sinnvoll sein. Hier ist eine Arbeitsbreite meist ausreichend. 
 
Brachestreifen sind bei besonderer Erosionsgefährdung nicht anzulegen. 
 
 
CEF- Entwicklungsmaßnahmen im Ackerland, Flur 11, Flurstücke 4, 5/1 & 5/2, 
Gemarkung Holzappel: 
Umsetzung als Pflegebrache 
Die Pflegebrache soll den Bedarf an dauerhaft bewachsenen Strukturen unterschiedlicher 
Art bedienen. Es erfolgt nur zum Start der Maßnahme eine Bodenbearbeitung, 
in den Folgejahren dann eine regelmäßige Mahd/Mulchmahd zur Steuerung des 
Aufwuchses. Im südlichen Bereich der genannten Flurstücke wird entlang des 
Wirtschaftsweges in der Gesamtbreite der drei Flurstücke und einer Tiefe von mind. 15 
m ein Blühstreifen angelegt. Die Maßnahme wird wie folgt ausgestaltet werden: 
• Ab 3. Wirtschaftsjahr (bei Ausbreitung von Problempflanzen auch früher) Mahd oder 
Mulchmahd; folgend im dreijährigen Abstand; bzw. nach Absprache auch in kürzeren 
Abständen; keine Regelung der Schnitthöhe. Der Aufwuchs wird nicht genutzt. 
• Bei größeren Flächen sollte die Mahd/Mulchmahd nicht vollständig in einem Jahr, 
sondern jährlich versetzt erfolgen. 
• Der Pflegetermin sollte so gewählt werden, dass sich noch ein etwa kniehoher Aufwuchs 
im Herbst entwickeln kann. Er darf jedoch nicht innerhalb des Zeitraums vom 



01.04. bis 15.07. liegen. 
• Zur Bekämpfung von Disteln kann, soweit naturschutzfachlich vertretbar, Mitte Juli eine 
Hochmahd erfolgen. Die Schnitt- oder Mulchhöhe sollte bei mind. 40 cm liegen. 
• Bei Ausbreitung von Problemunkräutern frühes Mulchen (ab 15.07. mit Bewuchs ab 40 
cm Höhe) mit anschließendem Pflügen vom 01.09. bis 31.03. 
 


